
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/10/10 3Ob351/61
(3Ob352/61)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1961

Norm

ABGB §93 A

EO §382 Z8 IIIF

JN §1

Rechtssatz

Nicht nur für die Durchsetzung des Anspruches auf abgesonderten Wohnort, sondern in gleicher Weise auch für alle

sonstigen Verfügungen, die das Zusammenleben der Ehegatten während des Scheidungsverfahren regeln,

insbesondere auch für den Zutritt zur Ehewohnung und der sich daraus ergebenden Streitigkeiten, muß der Rechtsweg

verschlossen sein, vielmehr können solche Ansprüche nur im nichtstreitigen Verfahren gemäß § 382 EO durchgesetzt

werden.
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